
 
 

 

Reglement für Saisonkarteninhaber 

 
Nicht-Clubmitglieder können eine Saisonkarte lösen, die berechtigt, die permanente 

Piste in Oberbüren SG mit ferngesteuerten Modellautos im Massstab 1:8 oder 1:10  
zu benützen. 
 

Saison / Öffnungszeiten: 
 

Die offizielle Saison geht von April – November 
 

Mo – Di:  09:00 – 12:00 13:00 – 21:00 Uhr 
Mi:   09:00 – 12:00 13:00 – 16:00 Uhr 

Do – So: 09:00 – 12:00 13:00 – 21:00 Uhr 
 

Mi: ab 16:00 Uhr exklusiv für Clubmitglieder 
 

Karfreitag, Pfingstsonntag, Allerheiligen und Weihnachten ist die Bahn geschlossen 

Während den publizierten Veranstaltungen in Oberbüren (siehe MORC-
Veranstaltungen) ist die Piste gesperrt. 

 
Die Piste kann auch wegen Witterungseinflüssen, zur Schonung oder zu 

Reparaturzwecken gesperrt werden (Aushang und Tafel beachten und befolgen). 
 

Tarife  
 

 Erwachsener CHF 160.00 / Saison  

 Junior (bis 18Jahre) CHF 100.00 / Saison  
 

Saisonkarte 
  

Wer über das MORC-Anmeldeformular eine Saisonkarte beantragt, erhält bei erfolgter 

Bezahlung eine Saisonkarte zugestellt. 
 
Die Saisonkarte enthält den Namen des Inhabers und ist nicht übertragbar. 
 

Die Saisonkarte ist beim Benutzen der Piste immer mitzuführen und auf Verlangen 
zusammen mit einem Personalausweis (z.B. Identitätskarte, Führerausweis) 

vorzuweisen. 
Die Überprüfung darf von einem Klubmitglied oder von anderen, berechtigten Person 

durchgeführt werden. 
 
Wer die Karte nicht vorweisen kann, muss das Gelände unverzüglich verlassen. 
  



 
 

Clubmitgliedschaft beantragen 
 

Entscheidet sich der Karteninhaber innerhalb der Gültigkeitsmonate zu einem 

Clubbeitritt, wird Ihm der bereits bezahlte Betrag angerechnet. (siehe Reglement 
Clubmitgliedschaft beantragen) 

 

MORC Veranstaltungen 
 

Während MORC-Veranstaltungen, wie Clubrennen, Schweizermeisterschaft oder 

anderen Rennen in Oberbüren, ist die Tages- und/oder Saisonkarte nicht gültig. 
(siehe Dokument: MORC-Veranstaltungen) 

 

Gesperrte Piste 
 

Die Piste kann bei Unterhaltsarbeiten oder aus Witterungsgründen gesperrt werden. 

In diesem Falle darf die Piste von niemandem befahren werden. 
Falls die Piste gesperrt ist, ist dies mit einer Tafel beschildert. Zudem wird über 

www.morcsg.ch informiert. 
In einzelnen Fällen kann die Piste für den Unterhalt oder wegen 

Witterungseinflüssen kurzfristig gesperrt werden. 
 

Platzordnung: 
 

Es gilt die im Aushang publizierte Platzordnung (siehe Dokument Platzordnung 

Haslenring) 
 

Zuwiderhandlungen: 
 

Bei Verstössen gegen das Reglement für Saisonkarteninhaber oder die MORC-
Platzordnung erfolgt ein sofortiger Platzverweis. Der Fehlbare muss zudem mit 

Sanktionen rechnen. 
 

In schwerwiegenden Fällen kann die Saisonkarte vom MORC eingezogen werden. 
ACHTUNG: Es werden laufend Kontrollen durchgeführt! 

 
Dieses Reglement kann jederzeit geändert werden. (siehe www.morcsg.ch) 


